
RESIDENZPFLICHT 

 
Die Residenzpflicht ist eine Wohnsitzauflage für in Deutschland lebende Asylbewerber 
und Geduldete. Sie verpflichtet die Betroffenen, sich nur in dem von der zuständigen Behörde 
festgelegten Bereich aufzuhalten. 

 
Der Paragraph wurde 1982 geschaffen und ist in § 56 Asylgesetz verankert.  
Er steht in Widerspruch zum Grundsatz der Freizügigkeit gemäß Artikel 26 des Genfer Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951, in dem das Recht auf Freizügigkeit garantiert ist, da 
der Status eines anerkannten Flüchtlings nicht derselbe ist, wie der eines Asylbewerbers im laufenden 
Anerkennungsverfahren. 

 
Eine Residenzpflicht für die Dauer des gesamten Asylverfahrens gibt es innerhalb der 
Europäischen Union nur in Deutschland. Dort ist sie für Asylbewerber im Asylgesetz und für 

Geduldete im Aufenthaltsgesetz geregelt. Das Aufenthaltsgesetz erlaubt den Ausländerbehörden 
darüber hinaus, einzelnen Personen mit Aufenthaltserlaubnis oder Visum eine räumliche 
Beschränkung zur Auflage zu machen.  
Seit dem 1. Januar 2015 ist die Residenzpflicht für Asylbewerber und Geduldete grundsätzlich 
auf drei Monate begrenzt; nur für diejenigen Asylbewerber und Geduldeten, deren 
Lebensunterhalt nicht gesichert ist, wird der Wohnsitz durch eine Auflage eingeschränkt. 

 
Menschen mit Aufenthaltsgestattung, d.h. die einen Asylantrag gestellt haben und deren 

Asylverfahren noch läuft, unterliegen zunächst der Residenzpflicht. Wie groß ihr Aufenthaltsbereich 
ist, ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Der Aufenthaltsbereich kann auf den Bezirk, 
den Kreis oder das Bundesland beschränkt sein, in dem der Asylbewerber wohnen muss. Er kann 
auch aus mehreren Bezirken oder Bundesländern bestehen. Asylbewerber und Geduldete, die in 
Berlin oder Brandenburg wohnen müssen, können sich in beiden Bundesländern frei bewegen. 
Entsprechendes gilt für Asylbewerber in Bremen und Niedersachsen. Der Verstoß gegen die 
Residenzpflicht wird mit Geldstrafe, bei Wiederholung auch mit Freiheits-strafe von bis zu einem Jahr 
bestraft. 

 
Im November 2015 wurden von der Bundesregierung zahlreiche Restriktionen der Asylpolitik 
beschlossen. Unter anderem kann bei einem Verstoß gegen die Residenzpflicht der Anspruch auf 
soziale Leistungen erlöschen, zudem ruht dann der Asylantrag.  
Bei zweifachem Verstoß gegen die Residenzpflicht kann eine sofortige Ausweisung erfolgen. 

 
Die Residenzpflicht für Geduldete ist in § 61 bzw. § 95 des Aufenthaltsgesetzes geregelt. Für 

Geduldete ist der Aufenthalt zunächst nur auf das jeweilige Bundesland beschränkt, kann aber durch 
weitere Auflagen zusätzlich eingeschränkt werden. Analog zu den Bestimmungen für Asylbewerber 
beschränken Ausländerbehörden einiger Landkreise den Aufenthalt für Geduldete prinzipiell nur auf 
den jeweiligen Landkreis. Dies wird unter anderem auch dadurch begünstigt, dass die 
aufenthaltsbeschränkende Maßnahme für Asylbewerber auch nach einer Ablehnung des Asylgesuchs 
und dem damit in der Regel verbundenen Wechsel in den Status der Duldung bestehen bleiben soll. 
Das Strafmaß für Verstöße entspricht dem Strafmaß für Asylbewerber. 

 

Politik der deutschen Bundesregierung in der 18. Legislaturperiode 
 
Der Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung in der 18. Legislaturperiode beinhaltet 
folgenden Passus bezüglich der Residenzpflicht: 
Die räumliche Beschränkung (sogenannte Residenzpflicht), für Asylbewerber und Geduldete wird auf 

das jeweilige Land ausgeweitet. Hiervon unbenommen bleiben Vereinbarungen zwischen den 

Ländern zugunsten genereller landesübergreifender Bewegungsfreiheit. Vorübergehendes Verlassen 

des Landes ist bis zu einer Woche auf der Grundlage einer einseitigen Mitteilung unter Angabe des 

Zielorts möglich. Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts kann bei Straftätern und Personen, 

bei denen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden sind oder bei denen 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen konkret bevorstehen, angeordnet werden. Bei Studium, 

Berufsausübung und -ausbildung besteht in der Regel ein Anspruch auf Befreiung von der räumlichen 

Beschränkung und Wohnsitzauflage. 


